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RS OGH 1965/12/22 1Ob212/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1965

Norm

ABGB §365 C2

Rechtssatz

Der Oberste Gerichtshof hat wohl in ständiger Rechtsprechung die Unwirksamkeit einer ausländischen Kon4skation

rücksichtlich des außerhalb des kon4szierenden Staates gelegenen Vermögens angenommen. Eine Ausdehnung dieses

Grundsatzes auf im kon4szierenden Staate gelegene Sachen, die später, nach Besitzergreifung durch den

kon4szierenden Staat, ins Ausland ( nach Österreich ) gelangt sind, erscheint jedoch im Hinblick auf die

Territorialhoheit des konfiszierenden Staates zu weitgehend.
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